
74.

Haus

in

Hildesheim.

Als Beifpiel des norddeutfchen

Fachwerkhaues vom Schluffe des

XV. Jahrhundertes geben wir das

Knochenhauer—Amthaus in Hildesheim

wieder. Das »Amt« ilt‘eine Bezeich-

nung für die Gefammt-Corporation;

das \\f'ort kann nicht als gleich be—

deutend mit »Zunft<< angefehen wer-

den, weil allenthalben die Organifation

' eine verfchiedene war, wie die Be‘

zeichnungen. Aber es iii doch wefent-

lich diefelbe Sache. Das Haus, wel-

ches wir in Fig. 52 bis 55 den Lefern

in zwei Grundriffen und zwei Durch—

fchnitten vor Augen führen, ifi ein

aufserordentlich charakterif’cifches Bei-

fpiel. Es hat zwar vor einigen Jahren

durch Feuer gelitten, iPc aber ganz

in alter Weife wieder aufgebaut wor-

den; zudem find die Cztno’fChen Auf—

nahmen, welche unferer Darfiellung

zu Grunde liegen, fo viel wir wiffen,

fchon vor dem Brande gemacht worden.

Das Haus beliebt aus einem fait 6rn

hohen Erdgefchofs, das einen grofsen Flur ent-

hielt, zu welchem ein Zugang an der Schmal-

feite führte; fpäter ift diefer Flur auf einen

Mittelcorridor reducirt worden, zu deffen beiden

Seiten eine Reihe von Zimmern in Halbge

fchoffen eingerichtet waren. Wenn nicht gleich

urfprünglich auf der einen Seite in diefer Weife

erbaut, dürfte es doch bald dazu gekommen

fein, den Flur einerfeits zu verbauen, da er in

der Größe, wie fie in Fig. 54 erfcheint, immer-

hin grofs genug gewefen fein mag, um das Hand-

werk dort zu verfammeln, und da man dabei

kleinere Räume, insbefondere auch Trinkfluben,

nöthig hatte. Dafs gerade zwei Säulen den

Durchzug im Flur trugen, wie wir dies ge-

zeichnet haben, geht aus der Eintheilung des

darunter befindlichen Kellers hervor. Das

I. Obergefchofs iii; durch 2 Langwände in

3 Theile getheilt, dazwifchen in der Mitte ein

Flur F erhalten, die Seitentheile durch Wände

in Zimmer gefchieden. Es konnten nun aller-

dings folche Fachwerkwände, ohne der Fefiig-

 

80

 

 

 
   
 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

‘
.
l
;

   

   
 

Erdgefchofs. — 1/500 n. Gr.

Knochenhauer- Amtshaus

keit des Ganzen zu fchaden, herausgenommen und an anderer Stelle wieder aufgerichtet werden; allein ein

Saal, wie 5, war jedenfalls von Anfang an für die Zufammenkünfte der Amtsvorfi:eher‚ Aufnahme und

Freifprechung von Gefellen und Lehrlingen und andere Gefchäfte vorhanden; denn auch die Zunft oder

das Amt hatte feinen »Palaser nöthig, wo vor geöfl’neter Lade mit gewilfer Feierlichkeit die Gefchäfte

beforgt wurden. Schon das II. Obergefchofs ift nur durch Säulen geflützt, welche das Gebälke tragen,

auf dem fich das Dach aufbaut, ein einfacher fiehender Stuhl, deifen unterer Theil, drei Stockwerke,


